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Die preußischen H5oirs.

In Spanien hat der Ermordungsversuch auf die Königin das leidenschaft¬
liche Volk von Madrid in die höchste Aufregung versetzt, er prophezeit den Resten
von den Ansängen constitntionellen Lebens, welche sich dort noch erhalten haben,
nichts Gutes. In Frankreich fährt der Präsident fort bnonapartistisch zu vrgani-
siren. Die englische Nation hat in diesem Augenblicke das Aussehen eines
tüchtigen Geschäftsmannes, welcher mit Bestürzung steht, daß sein Nachbar und
Rival, dem Bankrott nahe, verzweifelte Geschäfte beginnt, nud daß seine eigenen
Geschäftsführer unzuverlässig und leichtsinnig sind, daß ihre Entfernung wünschens¬
wert!) wird, und daß er doch Niemauden hat sie zu ersetzen. Möge Gras Arnim,
der in den preußischen Kammern sich über das Vergleichen deutscher Verhältnisse
mit englischen zu betrübeu pflegt, wenigstens den deutschen Zeitungen nicht ver¬
argen, wenn sie gerade jetzt mit Neid auf die englische Tagespresse hinsehn. In
dem Zanke der englischen Minister hat weder Lord Nussel, noch Lord Palmer-
ston den Sieg erfochten, sondern die Times. Die englische Presse hat ehrlicher,
männlicher und honetter gesprochen, als sämmtliche Mitglieder des Whigministe¬
riums und einige Artikel der englischen Blätter sind Muster journalistischen Styls.

In Preußen wird von den conservativen Fractionen die Aenderung einzelner
Paragraphen der Verfassung mit mehr Leidenschaftlichkeitals Weisheit beantragt.
Diese Partei läßt sich durch das Uebergewicht, welches sie gegenwärtig hat, ver¬
leiten, von dem ersten Grundsatz abzugehen, den gerade jetzt die Preußen
haben müßten, daß ein Mäkeln und Herumändern an der Verfassungsurkunde, wie
diese auch beschaffen sei, das furchtbar erschütterte Vertrauen auf das Gesetz, ja
auf die Lebenskraft des ganzen Staates im In- und Auslande noch mehr zer¬
stören müsse. Wer noch daran denkt, welche Kämpfe Preußen zu bestehen hatte,
bevor es diese neue Grundlage für sein Leben erhielt, der handelt ruchlos,
wettn er diesen Boden wankend macht, selbst wenn ihm das ganze Verfassungs¬
werk mißfallen sollte. Wenn die Verfassung ganz aufgehoben, oder verändert und
verstümmelt werden sollte, so wird sich schwerlich auch nur ein Arm für sie erheben;
der Bauer wird ruhig säen, der Handarbeiter in seiner Werkstatt hämmern, und
der Börsenspeculant eine Baisse von einigen Procenten zu benutzen suchen; aber
dnrch das ganze Volk, von den rothen Demokraten bis zu den Fanatikern ,der
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Rechten, wird eine Verstimmung gehen, wie bei der Nachricht, daß ein Bekannter, den
man einst geliebt nnd dann verlassen hat, gestorben ist. Aber dieses Gefühl wird
von einem andern begleitet sein, daß eine Scheidung eingetreten ist zwischen dem König
und seinem Volke. Auch diese Scheidung möchte für beide Theile anfänglich wenig
Aufregendes haben, bis zu einem Tage, wo die politische Weltlage verlangt, daß
der König uud das Volk von Preußen beide einen großen Willen haben. Dann
wird der Köuig sein Volk suchen, und es wird ihm nicht antworten.

Eine der Verfassnngsveränderungen jedoch, die Verwandlung der ersten
Kammer iu eiue Pairskammer, hat die Krone selbst in demselben Act, in welchem
sie sich an die Verfassung band, bereits vorbehalten. Die sehr verschiedenen
Ansichten, welche in den Kammern und Negierungskreisen über die Zusammen¬
setzung dieses Oberhauses laut werden, sind vielleicht ein hinreichender Beweis,
daß diese Bildung mehr ein Experiment, als eine den preußischen Verhältnissen
entsprechende Eutwickelung ist. Pairs lassen sich nicht schaffen, wenn sie nicht
bereits vorhanden sind. Das heißt, es ist sehr schwierig, der Nation Achtung
vor einer solchen prwilegirten Stellung Einzelner im Staate beizubringen, wenn
nicht Einzelne von je eine so hervorragende Situation gehabt haben. Der
gesammte preußische Adel, wie zahlreich und begütert er anch sein mag, hat diese
Eigenschaft durchaus uicht. Er bildet eine durch Stamm, Prädicat, Erinnerungen
nnd Traditionen abgeschlossene Kaste von zweifelhaftem Werth für das Staats-
lebeu, und hat gegenwärtig vor dem Gesetz nur die Trümmer einzelner Vor¬
rechte, welche die Eifersucht uud den Spott des aufstrebenden Bürgerthums
vielfach herausfordern. Die natürlichen Pairs eines großen deutschell Herrschers
sind die kleinen sonverainen Fürsten Deutschlands, freilich nicht Pairs der Krone
von Preußeu bei deu gegeuwärtigeu Verhältuissen in Deutschland.

Da aber der Versuch unvermeidlich gemacht wird, eine erbliche Adelskammer
aus den spröden Elementen, welche der prenßische Staat in seiner gegenwärtigen
Organisation aufzuweisen hat, herzustellen, so ist zu bedauern, daß er nicht streng
nach dem Princip der Linealerbfolge, sondern mit einem gewissen schwächlichen
Eklekticismus gemacht wurde. Wenn einmal eine solche Kaminer errichtet werden
soll, so sei es zunächst das ausschließliche Privilegium der Krone, ihre Würden-
Kammer ans dem Volke herauszuheben. Abgeordnete, welche durch das Ver¬
trauen ihrer Staudesgeuossen oder Mitbürger gewählt werden, dürfen in einer
solchen Versammlung nicht sitzen, weil sie das Princip derselben vernichten. Denn
das Princip einer solchen Kammer ist nicht, die Interessen größerer Kreise zu
repräsentiren, sondern in ihren Personen ein stabiles Element darzustellen, welches
unerschütterlich auf der Erbfolge beruht, weder durch Vertrauen gegeben, noch
durch Mißtranen genommen werden kann, welches dem Einzelnen, als ein Theil
seines Wesens, zugleich mit seinem Namen und dessen Prädicaten fest bleibt.
Diese Erblichkeit wird bei der überwiegenden Mehrzahl der Mitglieder eine solche
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sein, welche durch fixirten Familiengrnndbesitz fortgepflanzt wird, beider Minder¬
zahl mag man sich gefallen lassen, daß nicht die Person, sondern die für immer
bestimmte Staatswnrde zum Mitglied der I. Kammer macht. Anch hier ist
dasselbe Princip der Erblichkeit vorhanden: die Personen wechseln, aber das Amt
bleibt Pair. Diese Stabilität giebt allein einem solchen Institut Würde und
Sicherheit, ihm gegenüber erscheinen alle Deputirte von ritterschaftlichen Corpora-
tionen, Provinzen u. s. w. als ein fortschreitendes, veränderliches, von den
Stimnulngen und Launen des Tages abhängiges Element, welches in die
Volkskammer gehört, gleichviel - welchen Brnchtheil der nationalen Interessen
dasselbe vertritt.

Man ist in Versuchung — und wie es scheint, hat sich in Preußen keiner
der gemachten Vorschläge von dem Jrrthnm freigehalten das conservative
Element, welches der größere ländliche Grundbesitz vorzugsweise repräsentirt, mit
dem stabilen Element, welches die erste Kammer darstellen soll, zu verwechseln.
Der große Grundbesitzer ist in der Negel sehr conservativ, weil seine gemüthlichen
und praktischen Interessen ihn so erhalten. Er ist aber mehr oder weniger'Geschäfts-
mcmn, dessen Ausgabe ist, durch sein angelegtes Capital und durch seine leitende
Thätigkeit das productive Vermögen des Staates zu vermehren. Selbst wenn
ein Theil seines Besitzthums durch Familieubestimmungen oder Hausgesetze fidei-
cominissarisch fixirt ist, ändert sich dieses Verhältniß nicht wesentlich, denn solche
Familienverträge können vor der preußischen Gesetzgebung in der Negel nur den
Charakter von Privatverträgen haben, über welche die Regierung sich die Ober¬
aussicht vorbehalten hat, und diese Verträge können demnach durch Familienbe-
schlnß (Eiuwilliguug der Agnateu, Conseils der Regierung) wieder aufgehoben
werden. Das Pairthum dagegen ist ans ein, für alle Zeiten durch das Staats¬
grundgesetz fixirtes, aus der Waudelbarkeit menschlicherVerhältnisse gewissermaßen
herausgehobenes Besttzthum begründet. Seine Stabilität beruht Mf der Ver¬
fassung, deren integrirender Theil es ist. Dadurch wird uicht uur die staat¬
liche Stellung des Pairs und des gleichvermögenden großen Grundbesitzers eine
ganz verschiedene, sondern auch ihre Interessen können zuweilen ganz verschieden
sein. Sie werden es z. B. in Preußen gleich in Bezug auf die Versassuug selbst
werden. Der große Grundbesitzer wird noch lange die ständische Vertretung, gegen¬
über der eonstitutionellen, im Herzen tragen. Der erbliche Pair wird ein Ver¬
treter nnd Vertheidiger der Verfassung sein müssen, von welcher seine höchste
Würde ein Theil ist. Eine Pairskammer wird bei einzelnen Fragen des mate¬
riellen Interesses, z. B. bei Grundsteuersragen, Handelsverträgen u. s. w. von
ihrer gesicherten Stellung aus zuweileu viel liberaler sein, als andern großen
Grundbesitzern ihre Interessen erlauben, ja vielleicht liberaler als eine zweite Kam¬
mer. Es würde demnach die erste preußische Kammer mit Recht zusammengesetzt
werden aus den Prinzen des königlichen Hauses und den früheren reichsunmittel-
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baren Herren, d. h. aus dem bisherigen hohen Adel Preußens, und ferner aus
den Inhabern der vom Könige geschaffenenerblichen Pairien, so wie ans den
Inhabern solcher Staatswürden, denen für alle Zeiten ein Sitz in der Pairs-
kammer zugetheilt ist.

So wie die Krone das Recht hat, die ersten Mitglieder zu erneunen, muß
sie allein auch das Recht haben, zn allen Zeiten neue Pairschaften zn ^creiren.
Dagegen erscheint es als ein vollständiges Verkennen der Pairswürde, wenn die
Krone auch das Recht erhalten soll, in beschränkter oder unbeschränkterAnzahl
Mitglieder auf Lebenszeit für die erste Kammer zu creiren. Dadurch wird
dieses ganze Institut illusorisch gemacht, verliert, der Krone gegenüber, sein An¬
setzn, der Nation gegenüber seine Bedeutung. Gerade in Preußen, dem Be¬
amtenstaat, sollte diese,Kategorie nicht geschaffen werde».' Sobald es preußische
Pairs auf Lebenszeit giebt, wird die Pairschaft ein Amt, und die Pairs sinken
herab in die Kategorie von Staatsräthen oder Geheimen Räthen der oberen
Klassen. Ein aus Lebenszeit erwählter nnd allenfalls auf Lebenszeit dotirter Pair
ist kein freier und unabhängiger Mann, sondern ein Beamter. Und mag sein
persönliches Verdienst noch so groß sein, 'und mag sein Geist noch so sehr die
Intelligenz des preußischen Oberhauses verbessern, das Ansehn desselben wird er
nicht vermehren, und die Bedeutung, welche dasselbe haben konnte, wird er auch
dann, wenn er wenig zahlreich hereingesetzt wird, ausheben. Denn die Erblich¬
keit der Pairschaft, möge sie nun in der Familie oder im Amte liegen, ist zwei¬
tens auch dazu da, die Stabilität des Staates und seiner Gesetzgebung gegen
die Krone selbst zu erhalten,, zu schützen dnrch die männliche Gesinnung uud
die freie Beurtheilung des Lebens, welche eine so gesicherte hohe Stellung dem
Menschen weuigsteus geben sollte. Wenn die Krone das Recht hat, neue erbliche
Pairien zu stiften, so wird sie in den wichtigstenStaatsfragen von diesem Recht
allerdings einen großen Gebrauch machen, um durch warme Freunde der Negie¬
rung eine Majorität zu sichern; aber sie wird diese Freunde durch eine reiche,
für alle Zeiten verliehene Dotation in Grundbesitz zu unabhängigen und freien
Genossen ihrer politischen Operationen machen, nicht zn Dienern und Creaturen.
Und sie wird ferner durch die Verantwortlichkeit, welche ihr die Verleihung und
Dotirung erblicher Pairschaften auferlegt, genöthigt sein, dieses außerordentliche
Mittel nur mit der größten Vorsicht nnd Sparsamkeit anzuwenden. Aus diesen
Gründen scheint uns im Interesse des Staats, da gegenwärtig einmal die Er¬
richtung einer erblichen ersten Kammer in Preußen als unvermeidlichbetrachtet
wird, wünschenswert!): daß die Krone allein das Recht erhalte, die Mitglieder
der ersten Kammer zu ernennen, und daß zweitens außer den Ebeubürtigen des
Königs keine anderen Pairs geschaffen werden, als solche, deren Pairschaft durch
Linear-Erbfolge oder amtliche Stellung für alle Zeiten befestigt ist.
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